Amtshaftung bei rechtswidriger Ablehnung des Bauantrags
In einem Urteil vom 25.10.2007 (III ZR 62/07) hatte der Bundesgerichtshof sich mit der Frage der Amtshaftung im Falle einer rechtswidrigen Ablehnung eines Bauantrages auseinander zu setzen.
Im vorliegenden Fall hatte ein Bauträger eine noch zu errichtende Eigentumswohnung verkauft, die anschließend beantragte Baugenehmigung wurde rechtswidrig versagt. In der Folge trat der Erwerber von dem Kauf zurück. Der Bauträger verlangte nach Klärung der Rechtswidrigkeit Schadensersatz aus Amtshaftung von der zuständigen Bauaufsichtsbehörde.
Der BGH führt dazu aus, dass das Interesse des Klägers, sein Grundstück im Rahmen der Rechtsordnung baulich zu nutzen und zu veräußern in den Kernbereich des durch Art. 14 GG geschützten Grundeigentums uns somit in den sachlichen Schutzbereich der von der Bauaufsicht zu wahrenden Amtspflichten. 
Wird die bauliche Nutzung oder die Veräußerung durch die Versagung einer Baugenehmigung rechtswidrig - und (hinsichtlich der Amtshaftung) schuldhaft - vereitelt, so ist ein dadurch verursachter Schaden im Rahmen der Amts- und Staatshaftung zu ersetzen. Schutzwürdig ist insoweit bereits das Vertrauen des Eigentümers oder Bauherrn auf die objektive Rechtslage. Dieser braucht nicht mit einem amtspflichtwidrigen Verhalten der Bauaufsichtsbehörde zu rechnen. Daher ist es auch nicht erforderlich, sich bei den Vertragsverhandlungen durch salvatorische Klauseln - etwa in dem Sinne, dass der betreffende Vertrag erst mit Erteilung der Baugenehmigung wirksam werde gegen die Folgen etwaiger Pflichtverletzungen der Bauaufsichtsbehörde abzusichern
Dies bedeutet, dass das Scheitern des ursprünglichen Verkaufs der Wohnung grundsätzlich in den Risikobereich der Bauaufsichtbehörde fiel. Zu Unrecht macht die Revision weiter geltend, der Bauherr hätte sich vor Abschluss des Ursprungsvertrages durch eine Bauvoranfrage über die Zulässigkeit des Vorhabens absichern müssen. Nimmt der Bauherr im Vertrauen auf die tatsächlich bestehende Rechtslage von einer Bauvoranfrage Abstand, so begründet dies keinen Mitverschuldensvorwurf.
Inhaltlich ist der Schadensersatzanspruch wegen pflichtwidriger Verweigerung oder Verzögerung einer beantragten Baugenehmigung grundsätzlich auf den Ausgleich aller Nachteile gerichtet, die bei pflichtgemäßem Handeln der Behörde vermieden worden wären. Der Geschädigte ist also so zu stellen, wie wenn sein Gesuch rechtzeitig und zutreffend beschieden worden wäre. Allerdings muss insoweit ein Bezug zur baulichen Nutzbarkeit des Grundstücks bestehen. Dies gilt beispielsweise nicht für das Provisionsinteresse eines vom Grundstückseigentümer mit der "Baureifmachung" eines Grundstücks beauftragten Architekten. Dieses Interesse fällt nicht in den Schutzbereich der Amtspflichten der Bauaufsichtsbehörde, die bei der Bearbeitung einer von diesem Architekten im eigenen Namen gestellten Bauvoranfrage wahrzunehmen waren.
